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ABTRETUNGSVERTRAG 

 

 

Am unten angegebenen Tag haben die unten genannten Vertragsparteien 

Handelsname:        [●] 

Identifikationsnummer:  [●] 

Adresse:    [●] 

Eingetragen bei:    [●] 

Vertreten durch:  [●] 

(im Folgenden „Anbieter“) 

und 

(Varianta pro fyzickou osobu)  

Vor- und Nachname:   [●]  

Geburtsnummer/-datum:  [●]  

Ständiger Wohnsitz:   [●]  

 

(Varianta pro právnickou osobu)  

Handelsname:    [●]  

Identifikationsnummer:  [●]  

Mit Sitz in:    [●]  

Vertreten durch:   [●] 

(im Folgenden „Investor“)  

und 

BONDSTER Marketplace s.r.o. 

Identifikationsnummer: 03114147 

U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Prag 8 

Eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts in Prag, Aktenzeichen C 227708 

Vertreten durch: Ing. Josef Novák, Geschäftsführer 

Im Folgenden „Betreiber“ 

 

 

1. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN 

1.1. Der Anbieter hat gegenüber einer dritten Person (dem Schuldner) die unten angegebene 

Forderung aus dem entsprechenden Kreditvertrag, die er an den Investor abtreten und 

anschließend in seinem Namen, jedoch auf Rechnung des Investors, verwalten möchte. 

1.2. Der Investor ist daran interessiert, die unten angegebene Forderung zu erwerben und sie 

anschließend dem Anbieter bzw. Betreiber zur Verwaltung zu übergeben, und zwar unter den in 
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diesem Vertrag und in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gesellschaft BONDSTER 

Marketplace s.r.o., ID-Nr.: 03114147, mit Sitz in U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Prag 8, 

eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts in Prag, Aktenzeichen C 227708, vom [●] 

festgelegten Bedingungen (im Folgenden „Bedingungen“). 

1.3. Der Betreiber betreibt ein Internetportal für die elektronische Abtretung von Forderungen, über 

das die unten angegebene Forderung abgetreten wird. Der Betreiber verwaltet außerdem auf 

der Grundlage und unter den Bedingungen dieses Vertrags im Namen des Investors die unten 

angegebene Forderung. 

 

2. VERTRAGSGEGENSTAND 

2.1. Der Anbieter tritt mit diesem Vertrag die Forderung, die im Anhang dieses Vertrags – im 

sogenannten Forderungsverzeichnis – aufgeführt ist, an den Investor ab, und der Investor nimmt 

diese Forderung unter den in diesem Vertrag und in den geltenden Bedingungen enthaltenen 

Bedingungen an. 

2.2. Der Investor beauftragt den Anbieter mit der Verwaltung, Geltendmachung und Eintreibung der 

abgetretenen Forderung und erteilt ihm dazu alle erforderlichen Vollmachten und 

Zustimmungen, und der Anbieter verpflichtet sich, die abgetretene Forderung gemäß den 

Bedingungen in seinem Namen, jedoch auf Rechnung des Investors zu verwalten, geltend zu 

machen und einzutreiben. Der Investor ist berechtigt, die Beauftragung gemäß diesem Artikel 

nur im Falle einer groben Verletzung der Pflichten des Anbieters zur ordnungsgemäßen 

Verwaltung der Forderung zu widerrufen. 

2.3. Der Investor bevollmächtigt den Betreiber darüber hinaus zur Verwaltung, Geltendmachung und 

Eintreibung der abgetretenen Forderung gemäß Art. 4.8, Teil B der Bedingungen und erteilt ihm 

hierfür die entsprechende Vollmacht. Der Betreiber nimmt diese Vollmacht an und verpflichtet 

sich, die abgetretene Forderung gemäß den Bedingungen zu verwalten, geltend zu machen und 

einzutreiben. 

2.4. Der Investor bevollmächtigt den Betreiber darüber hinaus zur Verwaltung, Geltendmachung und 

Eintreibung von Forderungen, die dem Investor aufgrund dieses Vertrags gegenüber dem 

Anbieter entstehen, und erteilt ihm hierfür die entsprechende Vollmacht. Der Betreiber nimmt 

diese Vollmacht an und verpflichtet sich, die Verwaltung, Geltendmachung und Eintreibung 

dieser Forderungen mit der gebotenen Sorgfalt durchzuführen. Der Investor und der Anbieter 

bestätigen ausdrücklich, dass sie in dieser Situation keinen Interessenkonflikt sehen. 

 

3. PREIS UND KOSTEN 

3.1. Der Investor zahlt dem Anbieter für die abgetretene Forderung einen Preis in Höhe von [●] CZK. 

3.2. Die genauen Bedingungen und die Art und Weise der Zahlung des Kaufpreises sind in den 

Bedingungen aufgeführt. 

3.3. Ab Beginn des Inkassoverfahrens ist der Investor verpflichtet, dem Anbieter eine Vergütung für 

die Verwaltung, Geltendmachung und Eintreibung der abgetretenen Forderung gemäß Art. 2.2 

dieses Vertrags zu zahlen. Zur Vermeidung von Zweifeln gilt, dass die Verwaltung, 

Geltendmachung und Eintreibung der Forderung bis zum Beginn des Inkassoverfahrens 

kostenlos ist. Die Vergütung gemäß diesem Artikel beträgt [●] % des Anteils des Investors an der 

erhaltenen (eingezogenen) Zahlung des Schuldners gemäß Art. 7.6, Teil B der Bedingungen und 

umfasst alle Kosten des Anbieters, die mit der Verwaltung, Geltendmachung oder Eintreibung 

der Forderung verbunden sind. Die Vertragsparteien haben vereinbart, dass die Vergütung so 
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gezahlt wird, dass der Anbieter den entsprechenden Teil der Vergütung jeweils mit der 

entsprechenden Forderung des Investors gegenüber dem Anbieter gemäß Art. 7.6, Teil B der 

Bedingungen (d. h. mit dem Anteil des Investors an der entsprechenden Zahlung des Schuldners) 

verrechnet; der Investor stimmt dieser Verrechnung ausdrücklich zu. Falls der Gesamtwert aller 

fälligen Forderungen des Investors gegenüber dem Anbieter gemäß Art. 7.6, Teil B der 

Bedingungen (d. h. falls der Gesamtwert des Anteils des Investors an allen erhaltenen Zahlungen 

des Schuldners) geringer ist als die Vergütung, wird die Vergütung um diesen Differenzbetrag 

reduziert. Im Falle eines Vorgehens gemäß Art. 3.4 dieses Vertrags zahlt der Investor dem 

Anbieter keine Vergütung. 

3.4. Wenn zum Zeitpunkt der Einleitung des Inkassoverfahrens die Forderung gemäß Art. 7.2.2, Teil 

B der Bedingungen vom Betreiber verwaltet wird, ist der Investor verpflichtet, dem Betreiber 

eine Vergütung für die Verwaltung, Geltendmachung und Eintreibung der abgetretenen 

Forderung zu zahlen. Artikel 3.3 gilt in diesem Fall mit Ausnahme des letzten Satzes 

entsprechend. 

 

4. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

4.1. Dieser Vertrag unterliegt in Bezug auf die Investoren den Bedingungen. In Bezug auf die Anbieter 

unterliegt dieser Vertrag dem Kooperationsvertrag. Die in diesem Vertrag großgeschriebenen 

Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in den Bedingungen (im Falle von Investoren) bzw. wie 

im Kooperationsvertrag (im Falle von Anbietern). Die zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses 

Vertrags geltenden Bedingungen und die Preisliste sind auf dem Portal und auf der Website des 

Betreibers verfügbar und die Vertragsparteien erklären, dass sie sich vor Abschluss dieses 

Vertrags mit ihnen vertraut gemacht haben.  

4.2. Mit der Unterzeichnung dieses Vertrags akzeptiert der Investor ausdrücklich die folgenden 

Bestimmungen der Bedingungen, versteht sie, stimmt ihnen zu und hält sie nicht für 

überraschend:  

4.2.1. Art. 1.3 und 1.4, Teil A der Bedingungen, die sich auf Fälle beziehen, wann und unter welchen 

Umständen Änderungen der Bedingungen vorgenommen werden können, sowie auf die damit 

verbundenen Folgen; 

4.2.2. Art. 4.2, Teil A der Bedingungen, der den Anspruch des Betreibers auf Erstattung der Kosten im 

Zusammenhang mit der Verwaltung, Geltendmachung und Eintreibung der Forderungen des 

Investors gegenüber dem Anbieter im Sinne von Artikel 2.4 dieses Vertrags enthält;  

4.2.3. Art. 7.3, Teil A der Bedingungen, der eine Beschränkung der Möglichkeit enthält, die Forderung 

auf Dritte zu übertragen; 

4.2.4. Art. 4.6., Teil B der Bedingungen, der die spezifische Möglichkeit des Anbieters enthält, teilweise 

vom Abtretungsvertrag zurückzutreten; 

4.2.5. Art. 7, Teil B der Bedingungen, der spezifische Beschränkungen und Regeln für die Verwaltung 

und Eintreibung von Forderungen enthält; 

4.2.6. Art. 8, Teil B der Bedingungen, der spezifische Beschränkungen und Regeln für den Rücktritt vom 

Abtretungsvertrag und die Möglichkeiten des Rückkaufs der Forderung und des Ausstiegs aus 

der Investition enthält; 

4.2.7. Art. 5, Teil D der Bedingungen, der spezifische Beschränkungen und Regeln für den Erwerb von 

Forderungen auf dem sogenannten Sekundärmarkt enthält. 

4.3. Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft. 
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4.4. Jegliche Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags können nur in Form von schriftlichen 

Nachträgen vorgenommen werden, die von den Vertragsparteien unterzeichnet sind. 

4.5. Die Vertragsparteien haben den Inhalt gelesen, erklären, dass sie ihn verstanden haben und ihm 

zustimmen, und unterzeichnen ihn zu Urkund dessen. 
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Unterschriften der Parteien: 

 

Investor: [●] 

Datum und Zeit: [●]   Unterschrift: Zustimmung in der App www.bondster.com 

Ort: Portal www.bondster.com  Name: [●] 

 

 

 

In Prag, am: _________ 

 

 

 

 

BONDSTER Marketplace s.r.o.    [●] 

 

 

_____________________________________   _____________________________________ 

Name, Funktion     [●]  

 

 

 

 

In _________ am: _________ 

 

Anbieter:      [●] 

Auf Grundlage einer Vollmacht   

 BONDSTER Marketplace s.r.o. 

 

 

 

_____________________________________   _____________________________________ 

Name, Funktion     [●]  
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Anhang Nr. 1 zum Abtretungsvertrag 

 

Forderungsverzeichnis 

ID des Kreditvertrags [●] 

ID des Schuldners [●] 

 

 

 

Spezifikation 
(Zusammensetzung) der 
Forderung 

1. Teil der Hauptforderung des Kreditvertrags in Höhe von 
[●] CZK; die Vertragsparteien vereinbaren, dass der Teil 
der Hauptforderung ohne Nebenforderungen mit 
Ausnahme der Sicherheiten abgetreten wird. 

2. Teil der Forderung aus Nebenforderungen (Zinsen aus 
dem Kreditvertrag), die zu dem gemäß Punkt 1 
abgetretenen Teil der Hauptforderung gehören, und zwar 
in Höhe von [●] % des gemäß Punkt 1 abgetretenen Teils 
der Hauptforderung und für den Zeitraum vom Tag des 
Abschlusses dieses Vertrags bis zum Tag der vollständigen 
Begleichung des gemäß Punkt 1 abgetretenen Teils der 
Hauptforderung durch den Schuldner; die 
Vertragsparteien vereinbaren, dass der Teil der Forderung 
aus den abgetretenen Nebenforderungen gemäß diesem 
Punkt ohne Nebenforderungen mit Ausnahme der 
Sicherheiten abgetreten wird. 

Datum der Kreditgewährung [●] 

Fälligkeitsdatum der Forderung [●] 

Strafgebühren bei Nichtzahlung JA/NEIN (falls ja, dann 0,1% pro Tag) 

Verzugszinsen JA/NEIN (falls ja, dann xx% p.a.) 

Rückkaufgarantie JA/NEIN, Anzahl der Tage nach Fälligkeit: [●] 

Ausstieg aus der Investition JA/NEIN, Höhe der Gebühr, Datum, bis zu dem ein Ausstieg 
möglich ist: [●] 

 


